
1. Buchung der Reise
Mit Ihrer Anmeldung (schriftlich, telefonisch 
oder per Inter net) bie ten Sie uns den 
Abschluss des Reisever trages verbind-
lich an. Der Reisevertrag kommt mit der 
Annahme der Anmeldung durch uns 
zu stande, über die wir Sie durch un ver -
zügliche Über sendung der Buchungs-
bestätigung informieren.

2. Zahlung des Reisepreises
Nach Vertragsabschluss erhalten Sie mit 
der Bu chungs bestätigung den Siche-
rungs schein und eine Anzahlungs rech-
nung. Zahlungen müssen erst dann 
geleistet werden, wenn der Sicherungs-
schein ausgehändigt wurde. Die Höhe 
der An zahlung beträgt 10% des Kurs-
preises ggf. zu züglich der Prämie für die 
Rück tritts versiche rung. Die Restzahlung 
ist drei Wochen vor Kurs beginn fällig. Der 
Sicherungs schein garantiert, dass Ihre 
auf den Reisepreis geleisteten Zah l ungen 
gemäß § 651 k BGB insolvenz ge sichert 
sind. Die Reise unter lagen (Adresse der 
Privatunterkunft, ggf. Flug ticket etc.) 
werden Ihnen rechtzeitig vor Reise beginn 
zugesandt.

3. Leistungen, Preis
Welche Leistungen vertraglich vereinbart 
sind, ergibt sich aus den Leistungs-besch-
reibungen in unserem Prospekt und den 
hierauf Bezug neh menden An gaben in der 
Bu chungs bestäti gung. Die in dem Pros-
pekt enthaltenen An gaben sind für uns 
bindend, sowie sie Grund lage des 
Rei se   ver tra ges geworden sind. Vor Ver-
tragsabschluss können wir eine Än derung 
der Prospektangaben vor nehmen, über 
die der Reisende vor Buchung selbst-
verständlich in formiert wird.

Unterkunft
Die Unterkunft ist jeweils von Sonntag-
nachmittag vor Kurs  beginn bis Samstag-
vormittag nach dem o f fiziellen Kurs ende 
reserviert (Änderungen vorbehalten). 

Feiertage
An offiziellen Feiertagen des jeweiligen 
Landes findet kein Unter richt statt und 
kann auch nicht kompensiert werden.

Unterricht
Eine Unterrichtslektion dauert 40 Minuten, 
soweit nicht anders beschrieben. An eini-
gen EF Schulen kann der Unterricht auch 
am Wo chenende stattfinden, in diesem 
Fall haben die Studenten zwei freie Tage 
unter der Woche (Mo.-Fr.). Der Unterricht 
kann somit sowohl vor- und/oder nachmit-
tags stattfinden. In Miami und Malta kann 
der Hauptkurs auch gegen Aufpreis als 
Abendkurs gebucht werden.

Einstufung
Unsere EF Sprachschulen bieten Ihnen 
bis zu 6 Sprachlevel. Die Kurs Einstufung 
erfolgt für die englisch-sprachigen Kursorte 
vorab online in unserem iLab. Informationen 
hierzu und Zugangsda ten erhalten Sie mit 
Ihren Reiseunterlagen. Die Testergebnisse 
werden direkt an die jeweilige Schule über-
mittelt.

Online-Einzelunterricht
Dies ist ein Zusatzmodul, das ganzjäh-
rig mit jedem Haupt- oder Intensivkurs 
gebucht werden kann. Das Paket bein-
haltet 6 Online-Lektionen à 45 Minuten. 
Die Teilnehmer können wählen, ob sie 
diese Lektionen während Ihres Aufenthal-
tes oder nach Beendigung des Kurses 
absolvieren. 

4. Rücktritt des Kunden vor Reisebe-
ginn, Umbuchung
Sie können jederzeit vor Reisebeginn 
von der Reise zurück treten. In Ihrem 
eigenen Interesse und zur Ver meidung 
von Miss verständnissen empfehlen 
wir Ih nen dringend, uns den Rücktritt 
schriftlich zu er klären. Maß gebend für 
den Rück tritts  zeitpunkt ist der Ein gang 
der Rücktritts er klärung bei uns. Treten 
Sie vom Reise vertrag zurück oder treten 
Sie die Reise nicht an, so kann der Rei-
severanstalter Ersatz für die getroffenen 
Reise vor kehrungen und für seine Aufwen-
dun gen verlangen, soweit der Rücktritt 
nicht vom Reise ver an stalter zu vertreten 
ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt. 
Bei der Berechnung des Ersatzes werden 
ge wöhnlich er sparte Aufwen dungen und 
gewöhnlich mög liche anderwei tige Ver-
wen dungen der Reise leistung von uns 
berücksich tigt. Unser pauschalierter An-
spruch auf Rück tritts ge bühren beträgt,
bezogen auf den Kurspreis und den 
einzelnen Reisen den: bis 30 Tage vor 
Reiseantritt 10%, 29. - 16. Tag vor Reise-
antritt 30%, 15. - 8. Tag vor Reise antritt 
40% und ab dem 7. Tag vor Reise antritt bis 
Reise antritt 50%. Dem Reisenden bleibt 
es unbenommen nach zu wei sen, dass EF 
keine oder geringere Kosten als die geltend 
gemachte Pauschale entstanden sind. 
Werden nach Vertrags ab schluss Ände- 
rungen des Reisevertrages vor ge  nommen, 
verlangt EF eine Umbuchungs gebühr von 
€ 50,-. Änderungen zum Reisevertrag nach 
Reisebeginn unterlie gen einer Gebühr und 
bedingen die Absprache mit den je weiligen 
Schulen. Details erhalten Sie im EF Büro.

5. Erstattungsverfahren nach Reisean-
tritt, nicht in Anspruch genommene 
Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Leistungen 
(abgesehen vom Unterricht) infolge vor-
zeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder 
aus anderen, nicht von EF zu vertreten-
den Gründen, nicht in An spruch, so 
be steht kein Anspruch auf anteilige 
Rück erstattung. Falls der Kurs vom 
Reise teilnehmer nach Beginn verkürzt 
oder abgebrochen wird, muss mit einer 
4-wöchi gen Frist das EF Büro vor Ort 
unter  richtet werden. Erstat tun gen erfol-
gen nur über Zeit abschnitte, die über die  
4-Wochen-Frist hinausgehen. Dies be-
einträchtigt nicht Ihr Recht, ent spre  chend 
den ge setz lichen Rege lungen einen Ersatz-
teilnehmer zu stellen oder einen geringeren 
Schaden nach zu wei sen. Maß ge bend für 
die Fristbe rech nung ist das Datum des 
Eingangs der Rück tritts erklärung im EF-
Büro vor Ort. Wir bemühen uns jedoch um 
eine Erstattung durch die Leistungsträger 
und bezahlen an Sie dadurch ersparte 
Aufwendungen zurück, sobald und soweit 
Sie uns von den einzelnen Leitungsträgern 
tatsächlich zurückerstattet worden sind.

6. Obliegenheiten des Kunden; Kündi-
gung durch den Reisenden; Aus- 
schlussverfahren; Verjährung
Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB 
er gebende Verpflich tung zur Mängel-
anzeige ist bei Reisen mit EF dahin-
gehend konkretisiert, dass der Reisende 
ver pflichtet ist, auftretende Mängel 
un verzüglich der örtlichen Schul leitung als 
Vertretung von EF anzuzeigen und Ab hilfe 
zu verlan gen. Bei schuldhafter Nicht  einhal-
tung dieser Ver pflichtung sind An sprüche 
insoweit ausgeschlossen. Wird die Reise 
infolge eines Reise mangels erheb lich 
beeinträchtigt, so kann der Reisende den 
Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm 
die Reise infolge eines solchen Mangels 
aus wich tigem, für EF erkennbaren Grund 
nicht zuzumuten ist. Die Kün digung ist erst 
zu lässig, wenn EF bzw. seine Beauf trag-
ten (Schulleitung oder örtliche Ver tretung) 
eine ihnen vom Reisenden be stimmte 
ange messene Frist haben verstreichen 
lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der 
Be stimmung einer Frist bedarf es nicht, 
wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von 
uns oder unseren Beauftragten verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kündigung 
des Vertrages durch ein be sonderes Inter-
esse des Reisenden ge rechtfertigt wird. 
Erfolgt nach diesen Be stimmungen eine 
zulässige Kün digung des Reisevertrages 
durch den Reiseteil nehmer, so bestimmen 
sich die Rechts folgen dieser Kün digung 
nach § 651 e Abs. 3 und Abs. 4 BGB. Die 
Vorschrift des § 651 j BGB bleibt hiervon 
un be rührt. 

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer 
Erbringung der Reise hat der Kunde inner-
halb eines Monats nach dem vertraglich 
vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung 
der Reise geltend zu machen. Die Geltend-
machung kann fristwahrend nur gegen-
über dem Reiseveranstalter bei einem der 
EF-Büros oder deren Vermittler erfolgen. 
Nach Ablauf der Frist kann der Reisende 
Ansprüche nur geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung der 
Frist gehindert worden ist. Eine schriftliche 
Geltend machung wird dringend emp-
fohlen.

Ansprüche des Reisenden nach den §§ 
651c bis f BGB aus der Verlet zung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Reiseveranstalters oder einer vorsätz- 
lichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des Reiseveranstalters 
beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt 
auch für Ansprüche auf den Ersatz sons- 
tiger Schäden, die auf einer grob fahrlässi-
gen Pflichtverletzung des Reiseveranstalt-
ers oder auf einer vorsätzlichen oder grob-
fahrlässigen Pflichtverletzung eines ge- 
setzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehil-
fen des Reiseveranstalters beruhen. Alle 
übrigen Ansprüche nach den §§ 651c 
bis f BGB verjähren in einem Jahr. Die 
Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem 
die Reise dem Vertrage nach enden sollte. 
Schweben zwischen dem Kunden und 
dem Reise ver an stal ter Verhandlungen 
über den Anspruch oder die den An spruch 
begründenden Umstände, so ist die 
Verjährung ge hemmt, bis der Kunde oder 
der Reiseveranstalter die Fort  setzung der 
Verhandlun gen verweigert. Die Verjährung 

tritt frühestens drei Monate nach dem Ende 
der Hemmung ein.

Schäden oder Zustellungsverzögerungen 
bei Flug reisen empfiehlt EF dringend, 
unverzüglich an Ort und Stelle mittels 
Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen 
Flugge sell  schaft anzuzeigen. Die  
schadensanzeige ist bei Ge päck verlust 
binnen 7 Tagen, bei Verspätung inner-
halb 21 Tagen nach Aushändigung, zu 
erstatten. Im übrigen ist der Verlust, die 
Beschädigung oder die Fehlleitung von 
Reise gepäck der Reiseleitung oder der 
örtlichen Vertretung von EF anzuzeigen.

7. Haftung
Unsere vertragliche Haftung für Schäden, 
die nicht Körperschäden sind, ist auf den 
3-fachen Reisepreis beschränkt, soweit
a) ein Schaden des Reisenden weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei-
geführt wird oder
b) wir für einen dem Reisenden entste-
henden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers ver-
antwortlich sind.
c) Die deliktische Haftung von EF für 
Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
Diese Haftungs höchstsumme gilt jeweils 
je Kunden und Reise. Möglicherweise 
darüber hinausgehende Ansprüche im 
Zusammenhang mit Reisegepäck nach 
dem Montrealer Übereinkommen bleiben 
von der Beschränkung unberührt.

8. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und 
Gesundheitsbestimmungen
Für Bürger aus EU-Ländern ist für Des-
tinationen innerhalb der EU ein gültiger 
Personalausweis erforderlich. Für andere 
Länder ist ein gültiger Reisepass und je 
nach Land und Auf enthaltsdauer ein Visum 
erforderlich. Genaue Infor ma tionen kön-
nen Sie in Ihrem EF Büro er fra gen. Für die 
Beschaffung des Vi sums ist der Teilnehmer 
selbst verantwortlich. 

9. Reiserücktrittskosten  versicherung
Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reiserücktrittskosten versicherung. Teil-
nehmer können über EF eine solche 
abschlie ßen. Diese tritt in Kraft, wenn der 
Rei sende aus Krank heitsgründen die 
Reise nicht antre ten kann. Bei Rücktritt 
gewähren wir alle Zahlungen an EF ohne 
Selbst behalt, außer der Prämie für die 
Reiserücktritts kosten  versicherung zurück. 
Die Vorlage eines Attestes ist unab dingbar. 
Auch bei einer lebensbedrohenden Krank-
heit eines im gleichen Haushalt lebenden 
Familienmitglieds tritt diese Versicherung 
ein. Die Prämie beträgt € 39,- wenn der 
Gesamtreisepreis unter € 2500,- liegt, und 
€ 69,- bei einem Gesamt preis ab € 2500,-. 
Die Reiserück trittskosten versicherung 
muss spätes tens 14 Tage nach Erhalt der 
Buchungs bestätigung abgeschlossen 
werden.
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10. Reiseversicherungspaket
Reisende außerhalb Europas müssen 
eine Auslands kran ken versicherung 
ab schließen und in der EF Schule nach-
wei sen. Teilnehmer können über EF eine 
günstige Aus lands reiseversicherung bei 
der ERIKA-Versicherung ab schließen. 
Die Prämie beträgt für Europa € 37,-, für 
die restlichen Län der € 59,- für die ersten 
zwei Wochen Ihres Kurses und € 11,- (für 
Europa) sowie € 19,- (für alle ande ren 
Länder) für jede wei tere Kurswoche. Bei 
der Aus übung von Risikosportarten, 
wie Bungee -Jumping oder White Water 
Rafting, em pfehlen wir zusätzlich den 
Ab  schluss der Sport ver sicherung bei der 
ERIKA-Versiche rung.  Diese ist nur für 
die Dauer des EF Sprach kurses buchbar 
und kostet für Aufenthalte bis 3 Monate  
€ 35,-, bis 6 Monate € 55,- und bis 12 
Monate € 95,-.

11 Hinweis zur Kündigung wegen 
höherer Gewalt
Zur Kündigung des Reisevertrages wird 
auf die gesetzliche Regelung im BGB 
verwiesen, die wie folgt lautet: 
“§ 651 j: (1) Wird die Reise infolge bei 
Vertragsab schluss nicht vorausseh- 
barer höherer Gewalt erheblich erschw-
ert, gefährdet oder be-einträchtigt, so 
können sowohl der Reiseveranstalter 
als auch der Reisende den Vertrag allein 
nach Maßgabe dieser Vorschrift kün-
digen.
(2) Wird der Vertrag nach Absatz (1) 
gekündigt, so finden die Vorschriften 
des § 651 e Abs. 3 S. 1 und 2, Abs. 4 S. 
1 Anwendung. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung sind von den Parteien 
je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen fallen 
die Mehrkosten dem Reisenden zur 
Last.”

12. Transfer
Reisende können auf der Hinreise einen 
Transfer buchen, d. h. Sie werden am 
Flughafen abgeholt und zu Ihrer Unter-
kunft gebracht. Die Kosten für den 
Trans fer finden Sie auf den einzelnen Kur-
sortseiten. In den USA und Kanada bieten 
wir den Transferservice jeweils sonntags 
von 09.00 - 21.00 Uhr an, in Ecuador und 
Australien sonn tags ganz tägig, in Groß-
britannien sonntags von 09.00-23.00 Uhr 
und in allen übrigen Gast ländern sonn-
tags von 09.00-21.00 Uhr. Dieser Trans-
fer ist nur für die Hin reise gültig.

13. Preisänderungsvorbehalt vor Ver-
tragsabschluss
Die in diesem Prospekt angegebenen 
Preise sind für den Reiseveranstalter 
bindend. Der Reiseveranstalter behält 
sich jedoch ausdrücklich vor, vor Vert-
ragsabschluss eine Änderung des Rei-
sepreises insbesondere aus folgenden 
Gründen zu erklären, über die der Kunde 
vor der Buchung  
selbstverständlich informiert wird: Eine 
entsprechende Anpassung des im 
Prospekt angegebenen Preises im Falle 
der Erhöhung der Beförderungs-kosten, 
der Abgabe für bestimmte Leistun gen 
wie Hafen- oder Flug-
hafengebühren oder einer Änderung 
der für die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse nach Veröffentlichung des 
Prospektes ist zulässig. Eine  

Preisanpassung ist außerdem zulässig, 
wenn die vom Kunden ge wünsch te und 
im Prospekt angebotete Pauschalreise 
nur durch den Einkauf zusätzlicher 
touristischer Leistungen (Kontingente) 
nach Veröffentlichung des Prospektes 
verfügbar ist. 

14. Preisänderung nach Vertragsab-
schluss
EF behält sich vor, den im Reisevertrag 
vereinbarten Reisepreis im Falle der 
Erhöhung der Beförderungs kosten oder 
der Abgaben für be stimmte Leistungen 
wie Hafen- oder Flughafen- gebühren 
oder einer Änderung der für die betref-
fenden Reise geltenden Wechselkurse 
entsprechend wie folgt zu ändern.
- Erhöhen sich die bei Abschluss des Rei-
severtrages bestehenden Beförderung-
skosten, insbesondere die Treibstoff-
kosten, so kann EF den Reisepreis nach 
Maßgabe der nachfolgenden Berech-
nung erhöhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen 
Erhöhung kann EF vom Reisenden den 
Erhöhungsbetrag verlangen.
b) In anderen Fällen werden die vom 
Beförderungs unter nehmen pro 
Beförderungsmittel geforderten, zusät-
zlichen Beförderungskosten durch die 
Zahl der Sitzplätze des ver ein barten 
Beförderungsmittels geteilt. Den sich 
so ergebenden Erhöhungsbetrag für 
den Einzelplatz kann EF vom Reisenden 
verlangen. 
- Werden die bei Abschluss des Rei-
severtrages bestehenden Abgaben wie 
Hafen- oder Flughafengebühren gegen-
über EF erhöht, kann der Reisepreis um 
den ent sprechen den, anteiligen Betrag 
heraufgesetzt werden.
- Bei einer Änderung der Wechsel kurse 
nach Abschluss des Reisevertrages kann 
der Reisepreis in dem Umfang erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch 
für EF verteuert hat.
- Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern 
zwischen Vertragsschluss und dem vere-
inbarten Reisetermin mehr als 4 Monate 
liegen und die zur Erhöhung führenden 
Umstände vor Vertrags-schluss noch 
nicht eingetreten und bei Vertragsschluss 
für EF nicht vorher-sehbar waren.
- Im Falle einer nachträglichen Änderung 
des Reise preises hat EF den Reisenden 
unverzüglich zu infor mieren. Preiserhö-
hungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt 
sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen 
von mehr als 5 % ist der Reisende 
berechtigt, ohne Gebühren vom 
Reise vertrag zu rückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleich -
wertigen Reise zu verlangen, wenn EF 
in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehr preis für den Reisenden aus ihrem 
Angebot anzubieten. Der Reisende hat 
diese Rechte unverzüglich nach der Erk-
lärung durch EF über die Preis-erhöhung 
gegenüber EF geltend zu machen.

14. EF Studienjahr im Ausland, EF 
Multi-Sprachenjahr und EF Study, 
Work & Travel
Oben genannte Bestimmungen gelten 
nicht für diese Programme. Die ausführ-
lichen Kataloge zum EF Studienjahr im 
Ausland, EF Multi-Sprachenjahr und EF 

Study, Work & Travel mit den für diese 
Programme gültigen Allgemeinen Reise- 
und Ge schäfts be dingungen übersenden 
wir Ihnen gerne.

15. Beförderung / Fluggesellschaft 
Gemäß einer EU-Verordnung ist EF 
ver pflichtet, den Kun den über die Iden-
tität der ausführenden Fluggesell schaft 
sämt licher im Rah men einer gebuchten 
Rei  se zu erbringenden Flug beför de-
rungs  leistungen bei der Buchung zu 
infor mieren. Steht bei der Buchung die 
ausführende Flug-
ge sell schaft noch nicht fest, so ist EF 
verpflichtet, dem Kunden die Flugge-
sellschaft zu nennen, die wahrscheinlich 
den Flug durchführen wird. Sobald EF 
weiß, welche Flug ge sell schaft den Flug 
durchführen wird, muss EF den Kunden 
infor mie ren. Wechselt die dem Kunden 
als ausführende Flug gesell schaft gen-
annte Fluggesellschaft, muss EF den 
Kunden über den Wechsel informieren. 
EF muss unver züglich alle an ge messe-
nen Schritte einleiten, um sicher zustellen, 
dass der Kunde so rasch wie möglich 
über den Wechsel unterrichtet wird. Die 
“Black-List” ist auf folgender Internetseite 
abrufbar: http://air-ban.europa.eu

16. Gratisflug
Für Intensiv- und Examenskurse ab 12 
Wochen in den USA offeriert EF einen 
Flugkostenzuschuss (Hin- und Rückflug 
ab/bis deutschen Flughafen) von maxi-
mal 700,00 Euro. Die Flugbuchung muss 
über EF erfolgen. Das Angebot ist mit 
anderen Rabatten nicht kombinierbar. 
Die von EF übernommenen Flugkosten 
werden vollumfänglich dem Teilnehmer 
belastet, wenn die Kursart gewechselt 
wird oder der Sprachaufenthalt durch 
frühzeitigen Abbruch weniger als 12 
Wochen Gesamtdauer aufweist. 

17. Drucklegung Alle Angaben und Pre-
ise der vorliegenden Bro schüre basieren 
auf dem Datum der Druck  legung 
25.05.2009.

18. Veranstalter der EF Internatio-
nalen Sprachschulen sind: 
a) für Reiseziele außerhalb der EU: EF 
Education First Ltd. Haldenstr. 4, 6006 
Luzern- Schweiz — Geschäfts führer: 
Alberto Radaelli, Pierre Peyer, Reg. Nr 
CH 100.3.018.720-3.     
b) für Reiseziele innerhalb der EU:  
EF International Language Schools B.V. 
De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, 
Niederlande, Geschäftsführer: Anders 
Ljungdahl, Alberto Radaelli, Reg. Nr.. 
33267461.

EF Education Deutschland GmbH 
(Markgrafenstr. 58, 10117 Berlin Han-
delsregister Berlin Charlottenburg: HRB 
67316) ist Vertreter der Veranstalter und 
haftet gegenüber dem Kursteilnehmer 
bzw. seinen Erziehungsberechtigten 
neben den Veranstaltern gemäß dem 
deutschen Reisevertragsrecht in vollem 
Umfang. Geschäftsführer der EF Educa-
tion (Deutschland) GmbH sind Martina 
Stuppy und Joakim Banestig.

Kursstarttermine:
Die folgenden Starttermine 
gelten für Intensiv-, Haupt- 
und Examenskurse in London, 
Brighton, Manchester, Malta, 
Boston, Los Angeles — Redondo 
Beach, Santa Barbara, Seattle, San 
Francisco — Fisherman’s Wharf, 
Honolulu, Toronto, Singapur Stadt, 
Sydney, Brisbane, Paris, Barcelona, 
Costa Rica, Antwerpen, Shanghai:

2009: Sep 7, 21; Okt 5, 19; Nov 2, 
16, 30; Dez 14, 28. 2010: Jan 11, 
25; Feb 8, 22; März 8, 22; Apr 5, 
19; Mai 3, 17, 31; Juni 14, 28; Juli 
12, 26; Aug 9, 23; Sep 6, 20; Okt 
4, 18; Nov 1, 15, 29; Dez 13, 27. 
2011: Jan 10, 24; Feb 7, 21; März 
7, 21; Apr 4, 18; Mai 2, 16, 30.

Die folgenden Starttermine 
gelten für Intensiv-, Haupt- 
und Examenskurse in Oxford, 
Cambridge, Bournemouth, Bristol, 
Dublin, Kapstadt, New York, 
Miami Beach, Chicago, San Diego, 
San Francisco — Mills College, 
Vancouver, Perth, Auckland, 
Málaga, Quito, Nizza, Peking, Rom:
 
2009: Sep 14, 28; Okt 12, 26; Nov 
9, 23; Dez 7, 21. 2010: Jan 4, 18; 
Feb 1, 15; März 1, 15, 29; Apr 12, 
26; Mai 10, 24; Juni 7, 21; Juli 5, 
19; Aug 2, 16, 30; Sep 13, 27; Okt 
11, 25; Nov 8, 22; Dez 6, 20. 2011: 
Jan 3, 17, 31; Feb 14, 28; März 14, 
28; Apr 11, 25; Mai 9, 23.

Die folgenden Starttermine 
gelten für Sommerkurse in allen 
EF Schulen außer Südafrika, 
Australien & Neuseeland und 
Italien:  
2010: Juni 7, 14, 21, 28; Juli 5, 12, 
19, 26; Aug 2, 9, 16, 23.

Die folgenden Starttermine 
gelten für Sommerkurse in 
den EF Schulen in Südafrika, 
Australien & Neuseeland : 
2010: Jan 4, 11, 18, 25; Feb 1, 8, 
15, 22; März 1, 8, 15, 22.
Kursbeginn ist in der Regel mon-
tags. Ist Montag ein gesetzlicher 
Feiertag, verschiebt sich der 
Kursbeginn auf den Dienstag. Bitte 
kontaktieren Sie Ihr EF Büro für 
Informationen zu internationalen 
Feiertagen.

Starttermine EF Studienjahr im 
Ausland: 2009: Sep 17 2010: Jan 
7, Apr 15, Jun 10* Sep 23 2011: 
Jan 6, Apr 14
*Juni-Starttermine nur an aus-
gewählten Schulen



✄

Oxford
Brighton
Manchester
London  
Bournemouth
Bristol
Cambridge Uni.
Cambridge  
Dublin
St. Julian’s
Kapstadt
New York – EF International Campus 
Chicago
Boston
Miami Beach
San Diego – Alliant International Uni.

Los Angeles – Redondo Beach

Santa Barbara
San Francisco – Mills College

San Francisco – Fisherman’s Wharf

Seattle – Evergreen State College

Honolulu
Vancouver
Toronto
Sydney
Perth
Brisbane
Auckland
Singapur
Nizza
Paris
Barcelona
Málaga
Quito
Costa Rica
Antwerpen
Rom
Shanghai
Peking

Oxford
Brighton
Manchester
London  
Bournemouth
Bristol
Cambridge Uni.
Cambridge  
Dublin
St. Julian’s
Kapstadt
New York – EF International Campus

Chicago
Boston
Miami Beach
San Diego – Alliant International Uni.

Los Angeles – Redondo Beach

Santa Barbara
San Francisco – Mills College

San Francisco – Fisherman’s Wharf

Seattle – Evergreen State College

Honolulu
Vancouver
Toronto
Sydney
Perth
Brisbane
Auckland
Singapur
Nizza
Paris
Barcelona
Málaga
Quito
Costa Rica
Antwerpen
Rom
Shanghai
Peking

Schule und  
Kursart

Hier bitte entsprechend Ihrer Wahl Kursort und Kursart ankreuzen (❏)  
*Bitte angeben, welches Examen Sie ablegen möchten
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EF Anmeldeformular 2009-2010
Bitte füllen Sie dieses Anmeldeformular in Druckschrift aus (Namen bitte vollständig wie im Pass 
angeben!) und schicken oder faxen Sie dieses an eine der unten genannten Adressen.

Persönliche Angaben

❏ männlich    ❏ weiblich                                               

Vorname (wie im Reisepass)

Nachname

Straße                                                               PLZ/Ort

Telefon (privat) Telefon (mobil)

Fax Geburtsdatum

E-Mail-Adresse 

Staatsangehörigkeit Geburtsland 

Name der Schule, Uni oder des Arbeitgebers

Woher kennen Sie EF? 

Ich bin Raucher        ❏ Ja ❏ Nein

Gibt es gesundheitliche Umstände, auf die wir Rücksicht nehmen sollten?   ❏ Ja ❏ Nein 

Falls ja, bitte angeben (z. B. Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten,...):

Sonstiges:
Bitte beachten Sie, bei Sonderernährung/Vegetarier wird an manchen Kursorten ein Zuschlag erhoben.

Kursbeginn und Kursdauer

Kursbeginn (Tag/Monat/Jahr) Wochenanzahl

Welches Sprachexamen möchten Sie ablegen (mind. 8 Wochen Kurs)?   

Wie viele Jahre lernen Sie die Fremdsprache bereits?

Versicherungen, Flüge und Transfer

Ich möchte die EF Reiserücktrittskostenversicherung buchen (S. 81)     ❏                   

Ich möchte die ERIKA Reiseversicherung buchen (Preise S. 81)    ❏ 

Ich wünsche, dass EF meinen Transfer auf der Hinreise arrangiert   ❏ 

Ich wünsche, dass EF mir ein unverbindliches Flugangebot erstellt   ❏ 

Abflughafen:                                                    

Ñ Ihre Unterschrift

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf den Seiten 81- 82 gelesen und akzeptiert. Ich 

bevollmächtige EF, im Falle eines medizinischen Notfalls die notwendigen Schritte zu veranlassen. 

Unterschrift des Teilnehmers    Datum 

EF Büros und Beratungsstellen:  

EF Büro Berlin EF Büro München EF Büro Dresden EF Büro Düsseldorf

Markgrafenstr. 58 Herzogstr. 36 An der Kreuzkirche 6 in der Schwedischen Handelskammer

10117 Berlin 80803 München 01067 Dresden Berliner Allee 32

Tel: 030 - 20347200 Tel: 089 - 23119010 Tel: 0351 - 4962942 40212 Düsseldorf

Fax: 030 - 20347201 Fax: 089 - 23119019 Fax: 0351 - 4962948 Tel: 0211-13067515

      Fax: 0211-1306750 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter 01802 - 788 343 (6 Ct/Anruf), schicken Sie uns eine E-Mail  

an sprachschulen.de@ef.com oder besuchen Sie uns im Internet unter www.ef.com!

 
Bitte senden Sie auch eine Broschüre an:                                     

Vorname                                                            Nachname 

Straße

PLZ/Ort

Tel.-Nr. E-Mail


